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 Veröffentlicht am 03.12.1975

Norm

ABGB §141 IC

ABGB §141 IF

ABGB §142 Abs1 E

ABGB §142 Abs1 G

Rechtssatz

Wenn die Mutter die in ihre P7ege und Erziehung überlassenen Kinder aus Anlaß einer erlaubten neuen Eheschließung

an ihren neuen Wohnort mitnimmt (hier: von BRD in die USA), so sind die dadurch allenfalls verursachten Mehrkosten

(erhöhten Bedürfnisse der Kinder) bei der Unterhaltsverp7ichtung des Vaters zu berücksichtigen. Daß die Mitnahme

gegen seinen Willen geschah, ist jedenfalls dann ohne Bedeutung, wenn der Vater die Übersiedlung nicht (mehr) zum

Anlaß eines Rückführungsantrages macht und auch sonst nicht zu erkennen ist, daß das Wohl der Kinder durch den

Wohnsitzwechsel beeinträchtigt wurde.
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